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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1978

Norm

ABGB §1324

DHG §2

Rechtssatz

Die für ein Schadensereignis kausale Übermüdung eines Kraftfahrers beruht jedenfalls auf grober Fahrlässigkeit, wenn

der Kraftfahrer die Unglücksfahrt antritt oder fortsetzt, obgleich ihm bewußt ist oder bewußt sein muß, daß er infolge

seiner Übermüdung die erforderliche Fahrtüchtigkeit nicht aufweist.
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Schlagworte

SW: Auto
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